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Informationen,
Tourismus und Kultur

		Bürgersprechstunden: 
Bürgermeister Lennerts 
vor Ort

Auch im zweiten Quartal des Jahres 
haben Odenthalerinnen und Odenthaler 
die Möglichkeit, Bürgermeister Robert 
Lennerts in einer seiner Bürgersprech-
stunden unter „vier Augen“ ihre Wün-
sche, Anregungen oder natürlich auch 
Kritik zu äußern. 
Bürgersprechstunden des Bürgermeis-
ters Robert Lennerts im II. Quartal 2016:
KGS Voiswinkel
07.04. und 08.06.2016
18:00 – 20:00 Uhr
KGS Eikamp
11.04. und 30.05.2016
18:00 – 20:00 Uhr
GGS Neschen
14.04. und 09.06.2016
18:00 – 20:00 Uhr

KGS Burg Berge, Blecher
25.04. und 16.06.2016
18:00 – 20:00 Uhr

Rathaus Odenthal
11.06.2016
10:00 – 12:00 Uhr 

Um Wartezeiten zu vermeiden wird um 
verbindliche Anmeldung unter Tel. 
02202/710 101 gebeten.

		Sprachkurse für Asylbewerber 
Ehrenamtliche Kursleiter für 
Odenthal-Mitte gesucht

Für unsere „Sprachkurse für Asylbe-
werber“ im Pfarrheim Odenthal-Mitte 
suchen wir dringend mehrere ehren-
amtliche Kursleiter/Vertretungen.

Anders als bei den „offiziellen“ Integra-
tionskursen ist für unsere Sprachkurse 

Frühlingsboten

Tag des offenen Odenthals am 03.07.2016 

Lange hat es in Odenthal-Zentrum kein großes Fest mehr gegeben. Dieses 
möchte die Gemeindeverwaltung unter Leitung von Bürgermeister Lennerts 
ändern und organisiert für Sonntag, den 03.07.2016, den „Tag des offenen 
Odenthals“ mit einem bunten Programm für Groß und Klein. Neben der 
Gemeindeverwaltung werden auch die in Odenthal-Zentrum ansässigen 
Geschäfte geöffnet haben und sich mit Aktionen den Besuchern vorstellen. 
Den Odenthaler Vereinen und Organisationen wird zudem die Möglichkeit 
gegeben, sich auf vielfältige Art und Weise zu präsentieren.

Wer bislang nicht von der Gemeindeverwaltung kontaktiert wurde und 
an einer Teilnahme interessiert ist, meldet sich bitte bei Sven Brückner 
(E-Mail brueckner@odenthal.de, Tel. 02202 710 136).
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keine pädagogische Ausbildung erfor-
derlich. Es geht bei uns in erster Linie 
um Alphabetisierung, Kontakt zur Spra-
che und um die Bewältigung gewöhn-
licher Sprachprobleme im Alltag. Jede 
sprachliche Übung hilft unseren Asyl-
bewerbern bei der Integration in unsere 
Gesellschaft.  
Wir suchen Kursleiter/Vertretungen 
für diese 8 Kurse 
1 Kurs Montag 10:30–12:00 Uhr
1 Kurs  Dienstag 10:30–12:00 Uhr
2 Kurse  Mittwoch 10:30–12:00 Uhr
1 Kurs  Donnerstag 10:30–12:00 Uhr
3 Kurse  Freitag 10:00–11.30 Uhr
Wir erwarten auch in den kommen-
den Monaten einen steigenden Bedarf 
an Sprachkursen. Wir planen daher 
weitere Kurse Mo/Di/Mi jeweils von 
09:00–10:30 Uhr einzurichten und su-
chen auch hierfür Kursleiter und Vertre-
tungen.
Wenn Sie uns unterstützen möchten, 
wenden Sie sich bitte an peter.finkel@
finkelweb.de
 

		Neue Radrunden – 
Odenthal an das Netz der 
bergischen Bahntrassen- 
radwege angebunden

Jetzt schon vormerken:
Trassentreffen am 05.06.!
Radfahrer können beim Trassentreffen 
am 05.06.2016 viel erleben: Entlang der 
Balkantrasse und dem Bergischen Pa-
noramaradweg wird mit vielen kleinen 
und großen Veranstaltungen und einem 
bunten Programm gefeiert – auch in Al-
tenberg wird es rund um den dortigen 
i-Punkt eine kleine Informations- und 
Versorgungsstation geben. Der zent-
rale Veranstaltungsort liegt an der Bal-
kantrasse in Leverkusen am Bahnhof 
Pattscheid. Von hier starten um 12 Uhr 
zeitgleich diverse Radrundtouren. Das 
detaillierte Programm wird noch in der 
Presse und im Internet (siehe Kontakte 
Textende)  bekannt gegeben.
Am selben Tag werden zwei neue Rad-
runden offiziell eröffnet. Neben der im 
vergangenen Jahr bereits eröffneten 
Aqualonrunde, führt zukünftig auch die  

Dhünnrunde durch das Odenthaler Ge-
meindegebiet – das Bergische Trassen-
trio ist somit komplett! Die rund 54 km 
lange Aqualonrunde macht die Balkan-
trasse und den Bergischen Panorama-
radweg in einer Rundtour erlebbar und 
führt vorbei an Sehenswürdigkeiten 
wie dem Altenberger Dom, der Großen 
Dhünn-Talsperre und der historischen 
Altstadt von Hückeswagen. Die Dhünn-
runde führt von Altenberg über den im 
Rahmen der Regionale 2010 entwickel-
ten Dhünnweg nach Leverkusen-Schle-
busch, den Neulandpark und Opladen. 
Von dort führt der Weg  über die Balkan-
trasse mit maximal 2% Steigung nach 
Burscheid und anschließend in das Tal 
der Dhünn zurück nach Altenberg. Die 
dritte neue Radrunde, die Wupperrun-
de, führt von Burscheid durch das Tal 
der Wupper nach Leverkusen und von 
dort über die Balkantrasse zurück.

Insgesamt 300 Kilometer lang ist das 
Netz der Panorama-Radwege. Es ver-
bindet die ehemaligen Bahntrassen im 
Bergischen Land, im südlichen Ruhr-
gebiet und im Sauerland miteinander 
und schafft Anschlüsse an die belieb-
ten Flussradwege an Rhein, Ruhr und 
Sieg. Rund 175 Kilometer führen über 
steigungsarme frühere Schienenwege, 
auf den Verbindungswegen sind nur 
wenige anstrengendere Passagen zu 
bewältigen.
www.panorama-radwege.de
www.dasbergische.de
www.altenberg-info.de
i-Punkt Altenberg: Tel. 02274 419950
Ansprechpartner bei der Gemeindever-
waltung Odenthal:
Sven Brückner (mail brueckner@
odenthal.de, tel. 02202 710 136)

	Amtsblatt Termine 2016

Das Amtsblatt „Das Rathaus“ erscheint 
in 2016 voraussichtlich an folgenden 
Terminen:
Erscheinungstag Abgabeschluss
07.07.2016 16.06.2016
07.10.2016 15.09.2016
16.12.2016 24.11.2016
Ansprechpartner: 
Sven Brückner, Rathaus,
(0 22 02) 710-0
amtsblatt@odenthal.de

Austräger/innen für das Amtsblatt „Das Rathaus“ gesucht!

Die Gemeinde Odenthal sucht Austrägerinnen und Austräger für das Amts-
blatt im Alter von 14-18 Jahren. Die Austrägerinnen und Austräger erhalten 
10 Cent pro verteiltem Amtsblatt und zusätzlich 5 Cent pro Beilage. Die Zahl 
der Beilagen variiert. Das Amtsblatt erscheint 4-6 mal jährlich außerhalb der 
Ferienzeit.

Aktuell gesucht wird eine Verteilerin / ein Verteiler für den Bezirk Hahnenberg. 
Interessentinnen und Interessenten für die anderen Verteilbezirke können 
sich gerne auf die Warteliste setzen lassen.

Interessierte senden bitte eine kurze Bewerbung unter Angabe von Alter und 
des gewünschten Verteilbezirks an: post@odenthal.de

Informationen bei der Gemeindeverwaltung Odenthal unter: Tel. 02202 710-0

Nachruf
Am 10. Februar 2016 verstarb im Alter von 78 Jahren

Johannes Tillmann 
Altbürgermeister der Gemeinde Odenthal 

Ehrenbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Odenthal 
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande

Der Verstorbene war von 1965 bis 2004 ehrenamtlich in der Kommunal- 
politik der Gemeinde Odenthal tätig. Während dieser Zeit war Herr Tillmann 
15 Jahre Bürgermeister unserer Gemeinde.
Herr Tillmann hat stets das Menschliche in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit 
gestellt. Viele Jahre hat er sich im kulturellen und kommunalpolitischen Be-
reich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. Sein hohes eh-
renamtliches Engagement, seine Fairness und Bescheidenheit haben Herrn 
Tillmann bei allen Fraktionen des Rates und in der gesamten Bevölkerung 
hohes Ansehen und Respekt eingebracht.
Wir trauern um einen Menschen, dessen Handeln stets von besonderem 
Pflichtbewusstsein und großer Menschlichkeit geprägt war.
Die Gemeinde ist dem Verstorbenen zu Dank und Anerkennung verpflichtet 
und wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Gemeinde Odenthal

Robert Lennerts
Bürgermeister
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		Erlebniswanderung 
„Bergische 50“ am 28.08.2016 

Marathonläufe, Crossläufe, Hindernis-
läufe – all das gibt es zu Hauf in Deutsch-
land. Beim Wanderevent „Bergische 50“ 
steht neben der sportlichen Leistung 
– 50 km in 12 Stunden zu bewältigen 
– vor allem der Erlebnischarakter und 
die Nähe zur Natur im Vordergrund. Ne-
ben der Stadt Bergisch Gladbach und 
der Gemeinde Kürten führt die Strecke 
auch durch Odenthal. Während die Ge-
nehmigung im vergangenen Jahr der ur-
sprünglich geplanten „Bergischen 100“ 
noch an der fehlenden Zustimmung des 
Landschaftsbeirates scheiterte, ist es in 
diesem Jahr gelungen mit einer neuen 
und verkürzten Streckenführung die Zu-
stimmung zu erreichen.
Die neue Strecke über 50 km stellt 
neue Herausforderungen dar, hat einen 
hohen Spaßfaktor und ist ein aktives 
Naturerlebnis. 
Aktivitäten verschiedener Vereine so-
wie ein Unterhaltungsprogramm mit 
Moderation und Musik im Start- und 
Zielbereich runden das Gesamtevent 
ab. Der Startbereich befindet sich 
auf dem Marktplatz im Stadtkern von 
Bergisch Gladbach, direkt vor dem his-
torischen Rathaus. Von dort aus geht 
es auf eine Strecke durch Bergisch 
Gladbach und die umliegende Region, 
vorbei an Sehenswürdigkeiten und tou-
ristischen Highlights, durch viele kleine 

Dörfer und die wunderschöne Natur 
des Bergischen Landes. 
Die Teilnehmer erhalten ein umfangrei-
ches Startpaket: Neben einem Wander-
pass, der auch das Zeitmessverfahren 
beinhaltet, eine Wanderkarte, eine Trink-
flasche, ein Energie-Starter-Paket und 
Erfrischungstücher. Ab Kilometer zehn 
sind circa alle fünf Kilometer Verpfle-
gungsstationen aufgebaut. Dort werden 
Getränke und ein umfangreiches Verpfle-
gungsangebot gereicht. Warme Mahlzei-
ten (bei Km 28), belegte Brötchen, kalte 
und warme Getränke werden ebenso ge-
reicht wie Obst und vieles mehr. 
Für erschöpfte und verletzte Teilnehmer 
wird ein Shuttle-Rücktransport einge-
richtet. 
Wer sich die Einzelstrecke von 50 km 
nicht alleine zutraut, der hat die Mög-
lichkeit mit Freunden oder Kollegen die 
Bergische 50 in einer 2er oder 4er Staf-
fel zu genießen. Streckenabschnitte 
zwischen 10 km und 14 km (4er Staffel) 
bzw. 28 und 22 km (2er Staffel) machen 
das Wandererlebnis auch auf kürzeren 
Abschnitten zum Gemeinschaftserleb-
nis im Team. 
Anmeldung und weitere Infos unter 
www.bergische50.de 
Ansprechpartner bei der Gemeindever-
waltung Odenthal:
Sven Brückner (mail brueckner@
odenthal.de, tel. 02202 710 136)

		Der Bergische Wanderbus 
rollt wieder

Der Bergische Wanderbus erfreut sich 
großer Beliebtheit und hat 2015 wieder 
einen neuen Fahrgastrekord aufge-
stellt. Der Wanderbus (Linie 267), 2010 
zunächst als Versuchsobjekt gestartet 
und mittlerweile fest etabliert, verkehrt 
in diesem Jahr zwischen dem 19. März 
und 01. November 2016 an den Wo-
chenenden und Feiertagen zwischen 
Odenthal und Wermelskirchen und ver-
bindet damit viele attraktive Sehens-
würdigkeiten und Ausgangspunkte für 
ein vielfältiges Wandervergnügen.
Kontakt und Infos:
Der Wanderbus-Miniflyer mit Fahr-
plan liegt diesem Amtsblatt bei. 
Infos: i-Punkt Altenberg unter Tel. 
02174 419950 und www.bergischer-
wanderbus.de

		Neuauflage der 
Bergischen Wanderwoche

Die mittlerweile zur Tradition gewor-
dene „Bergische Wanderwoche“ fin-
det in diesem Jahr vom 28. Mai bis 
05. Juni statt. Wanderfreunde können 
sich schon jetzt auf viele interessante 
und spannende Wanderungen auch im 
Odenthaler Gemeindegebiet freuen.
Das Veranstaltungsprogramm kann in 
Kürze unter www.bergisches-wander-
land.de und www.altenberg-info.de 
eingesehen werden.

		Start der Messesaison: 
Tourismus Odenthal auf der 
„Reise und Camping“ in Essen

Vom 24.–28.02.16 hat sich Odenthal 
gemeinsam mit anderen Kommunen 
aus dem Bergischen Land fünf Tage 
lang auf der größten Urlaubsmesse in 
NRW präsentiert. Die Besucher des 
Gemeinschaftsstandes von „Das Bergi-
sche“ zeigten sich sehr interessiert am 
vielfältigen Angebot. Das Ruhrgebiet 
ist für Odenthal und das Bergische ein 
wichtiger Markt, da seine rund 5 Millio-
nen Einwohner innerhalb von maximal 
einer Autostunde das Bergische errei-
chen können. 
Weitere Messe- und Veranstaltungsbe-
suche z.B. in Wuppertal, Leverkusen 
und Düsseldorf werden im Laufe des 
Jahres folgen.

		„Mem Rädche op jöck“ 
Naturarena gibt neue 
Radübersichtskarte für das 
Bergische Land heraus

Passend zum Start in die neue Fahrrad-
saison hat die Naturarena Bergisches 
Land eine neue Radübersichtskarte 
herausgegeben. Die Karte enthält 20 
ausgeschilderte Radrouten in den 
beiden Bergischen Kreisen, das neue 
Knotenpunktsystem der Radregion 
Rheinland sowie zwei Rennradrouten. 
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Alle Touren werden in kurzen Texten 
vorgestellt. Informationen über die 
Streckenlängen und ein Höhenprofil 
runden die einzelnen Beschreibungen 
ab. Die Karte enthält darüber hinaus 
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
und Ausflugsziele der Region. 

„Das Angebot an ausgeschilderten 
Radrouten hat im Bergischen in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen. 
Vor allem die Panoramaradwege auf 
den stillgelegten Bahntrassen und die 
Zunahme an E-Bikes haben unsere Re-
gion für Radfahrer deutlich attraktiver 
gemacht“, freut sich Mathias Derlin, 
Geschäftsführer der Naturarena.
Die Radkarte ist kostenfrei und wird 
das ganze Jahr über auf Messen und 
Informationsveranstaltungen im In- und 
Ausland verteilt, an den touristischen 
Anlaufstellen in der Region ausgelegt 
sowie bei Gästeanfragen zusammen 
mit weiteren Informationen über die 
Region versendet. Außerdem kann sie 
unter www.dasbergische.de herunter-
geladen werden.
www.dasbergische.de

		„Rund um Köln“ 
Am 12.06.2016 findet die 100. Auflage 
des Radklassikers statt.
Die „Jedermann-Rennen“ und das 
Profi-Rennen starten in Köln und wer-
den von Bergisch Gladbach–Schild- 
gen nach Odenthal und von dort weiter 
über Funkenhof, Hunger/Kümps nach 
Scheuren und Neschen geführt. Von 
dort verlassen die Teilnehmer Odenthal 
in Richtung Kürten.
Für die Dauer der Veranstaltung wer-
den die Ortsdurchfahrten im Gemein-
degebiet zwischen ca. 9.30 Uhr bis 
ca. 12:30 Uhr zeitweise gesperrt.
Anlässlich des 100. Radklassikers 
sollen in Odenthal-Ortsmitte und in 
Neschen, Parkplatz Angerweg, beson-
dere „event-Points“ mit Getränken und 
Verpflegung eingerichtet werden.
Interessierte Bürger (mindst. 16 Jah-
re alt), die als Ordnungskräfte im 
Rahmen der Rennen tätig sein wol-
len, können sich bei der Gemeinde 
Odenthal – Geschäftsbereich III –, 
Herrn Koch (Tel. 02202/710-160), 
Frau Schwarz (Tel. 02202/710-167) 
melden.
Für die Helfer werden ein „Rund um 
Köln“-Kapuzen-Shirt, ein „Rund um 
Köln“-Cap und Freikarten für das 
Freizeitbad CaLevornia zur Verfü-
gung gestellt.
Weitere Hinweise finden Sie im Inter-
net unter www.rundumköln.de bzw. 
www.odenthal.de

Titelbild Gastgeberverzeichnis 2016 
(Foto: Das Bergische)

		Zum Übernachten ins Grüne 
Naturarena gibt neues 
Gastgeberverzeichnis für 
das Bergische Land heraus

Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres 
hat die Naturarena Bergisches Land 
das neue Gastgeberverzeichnis 2016 
herausgegeben. 250 Hotels, Pensio-
nen, Ferienwohnungen, Privatzimmer, 

Gruppenunterkünfte und Campingplät-
ze aus 21 Städten und Gemeinden prä-
sentieren sich den Gästen. Kurze Ein-
führungstexte erläutern die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten der einzelnen 
Kommunen. Darüber hinaus liefert die 
74 Seiten starke Broschüre viele wei-
tere nützliche Informationen für einen 
Aufenthalt im Bergischen Land. Eine 
Übersichtskarte erleichtert den Gästen 
die Orientierung und bietet einen Über-
blick über die wichtigsten Wander- und 
Radwege der Region.
www.dasbergische.de

		Aufwärtstrend: Übernach-
tungen 2015 im Bergischen 
steigen überdurchschnittlich 

Die Übernachtungszahlen 2015 im Ge-
biet der Naturarena Bergisches Land 
sind im Jahr 2015 deutlich gestiegen. 
Im Zeitraum von Januar bis Dezember 
2015 wurden 1.373.058 Übernach-
tungen und 489.715 Gäste in der Re-
gion gezählt. Dies entspricht einem 
Zuwachs von 4,3 % bei den Über-
nachtungen bzw. 5,2 % bei den Gäs-
teankünften. Die positive Entwicklung 
bezieht sich sowohl auf den Oberber-
gischen Kreis (+ 3,2 %) als auch den 
Rheinisch-Bergischen Kreis (+ 6,2 %). 
Damit liegt das Bergische seit mehre-
ren Jahren erstmals über dem Landes-
durchschnitt. Dieser lag 2015 bei 1,6% 
bzw. bei 2,3%. 
Berücksichtigt sind bei den Über-
nachtungszahlen nur Daten der mel-
depflichtigen Beherbergungsbetriebe 
mit mindestens zehn Betten. Camping-
plätze, Wohnmobilstellplätze, Ferien-
wohnungen und Privatzimmer bleiben 
unberücksichtigt. 
www.dasbergische.de

		Frühling lässt sein blaues Band 
wieder flattern durch die Lüfte; 
Süße, wohlbekannte Düfte 
streifen ahnungsvoll das Land.

Mit Sicherheit hat Eduard Mörike ande-
re Düfte im Sinn gehabt, als er dieses 
sehr bekannte Gedicht schrieb, als die, 
die man in der Umgebung der wun-
derschön gelegenen gemeindlichen 
Grillhütte in Odenthal-Hüttchen er-
schnuppern kann. Viele Familien, Kin-
dergartengruppen und Schulklassen 
buchen immer wieder gern die Grill-
hütte, um hier kräftig zu feiern und ihre 
Würstchen auf dem Grill zu brutzeln.
Aber in den Osterferien gibt es noch 
eine ganze Reihe freier Termine. Even-
tuell kommt auch hier der Osterhase 
vorbei und versteckt das eine oder an-
dere Ei? Vielleicht wäre es schön, die 
Familie mal an einem anderen Ort als 
in den eigenen 4 Wänden zum Oster-
brunch einzuladen. Genießen Sie ein-
fach die Natur in Ihrer Heimat mit lie-
ben Gästen.
Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, 

Impressum
Auflage: 7.300 Exemplare

Herausgeber
und verantwortlich: Bürgermeister
 Robert Lennerts
 Altenberger-Dom-Straße 31
 51519 Odenthal

Gesamtausführung: www.ics-druck.de

Das Amtsblatt wird im Gemeindegebiet Odenthal 
an alle Haushalte kostenlos verteilt.

Einzelexemplare sind bei der
Gemeinde ver wal tung, Altenberger-Dom-Str. 31, 
51519 Odenthal, kostenlos erhältlich.
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Aktuell erfolgt eine Bestandanalyse 
der Infrastruktur im Kreis, die als Ba-
sis für eine kontinuierliche Fortschrei-
bung dient. Die Ergebnisse werden 
in ein neues Infrastrukturkataster des 
Kreises integriert. So gelingt ein nach-
haltiger Umgang mit dem Thema. Pa-
rameter der Bestandsanalyse sind 
beispielsweise die Ermittlung der Net-
ze der Anbieter und die Art der dort 
verlegten Kabel. Für die Versorgungs-
geschwindigkeit macht es einen Un-
terschied, ob Kupfer-, Coaxial- oder 
schon Glasfaserkabel liegen. Ebenfalls 
wird nach Funkversorgungen (LTE) und 
möglicherweise vorhandenen Leerroh-
ren geforscht, die zur Verlegung von 
Kabeln dienen könnten. Dazu werden 
beispielsweise die Netzbetreiber, die 
Kommunen und Energieversorger be-
fragt. In einem zweiten Schritt folgt 
eine Markterkundung, die erstmals 
kreisweit und lückenlos aufgestellt 
wird. Hier werden alle Ausbauplanun-
gen der Telekommunikationsunterneh-
men der nächsten drei Jahre erfasst. 
Für eine Verlegung des schnellen In-
ternets sind bei den Unternehmen in 
erster Linie wirtschaftliche Gesichts-
punkte entscheidend. Abgelegene Ort-
schaften gelten bei den Firmen wegen 
der hohen Kosten für einen Ausbau oft-

Wirtschaft in Odenthal

		Rheinisch-Bergischer Kreis 
und Kommunen im 
Schulterschluss für eine 
bessere Breitbandversorgung 

Auf der Landkarte der schnellen In-
ternetversorgung in der Gemeinde 
Odenthal und in weiten Teilen des 
Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es 
noch viele weiße Flecken. Um diese 
möglichst zeitnah zu beseitigen, hat 
der Kreis im Herbst 2015 Fördermittel 
für ein Entwicklungskonzept beantragt. 
Mit der Bewilligung Ende Januar wurde 
der Weg für weitere Schritte frei.  Das 
Entwicklungskonzept wird zurzeit von 
einem externen Dienstleister in Zusam-
menarbeit mit dem Kreis und den Kom-
munen erstellt. Nach der Fertigstellung 
der Strategie kann ein Förderantrag für 
den Ausbau der Infrastruktur gestellt 
werden. Den größten Teil der Kosten 
dafür tragen Bund und Land. Das Ziel 
des Rheinisch-Bergischen Kreises und 
der Kommunen ist es, eine möglichst 
flächendeckende Versorgung mit 50 
Mbit/s im Download in allen acht Kom-
munen bis 2018 zu erreichen. 

dann rufen Sie mich gerne an. Unter 
02202-710-103 reserviere ich die Hütte 
gerne für Sie. Die Miete liegt an Sonn- 
und Feiertagen bei 90 Euro, in der 
Woche beträgt sie 70 Euro. 
Sollten Sie noch Tipps für einen Os-
terspaziergang oder eine kleine Wan-
derung in der Umgebung suchen, hel-
fen Ihnen die Kolleginnen vom i-Punkt 
Altenberg unter 02174-419950 gerne 
weiter. So gestalten Sie mit Ihren Gäs-
ten mal einen etwas anderen Oster-
tag, an den Sie bestimmt noch lange 
schöne Erinnerungen haben werden. 
Für die, die jetzt so richtig Lust auf den 
Frühling in der Natur bekommen ha-
ben, verrate ich auch, wie es denn im 
Gedicht weiter geht:
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist‘s!
Dich hab ich vernommen!

		Raiffeisenbank 
Kürten-Odenthal spendet 
fünf hochwertige Bänke 
für Odenthal 

Einheimische wie Gäste können sich 
gleichermaßen freuen! Die Raiffeisen-
bank Kürten-Odenthal hat der Gemein-
de gleich fünf hochwertige Bänke ge-
spendet. Jede der Bänke hat einen Wert 
von rund 2.000 Euro und wurde vom 
Gewinnsparverein Köln e.V. zur Ver-
fügung gestellt. Zu erkennen sind die 
Bänke am Markenzeichen der Volks- 
und Raiffeisenbanken. An folgenden 
Standorten können die neuen Bänke  
„Probegesessen“ werden: Gleich zwei 
der neuen Bänke wurden in der Dorf-
straße im historischen Dorfkern von 
Odenthal aufgestellt, die weiteren Bän-
ke warten im Bülsberger Weg, im Erbe-
richer Kirchweg und an der Odenthaler 
Straße (Voiswinkel, Ecke Sankt-Engel-
bert-Str.) auf ihre „Gäste“.
Zusätzlich zu den fünf Bänken für 
Odenthal wurden weitere drei Bänke 
der Interessengemeinschaft Dürscheid 
und zwei der Bürgerinteressengemein-
schaft Olpe gespendet.

 
 
 
 
 

hinten v.l.: Christoph Gubert 
(Vorstand Raiffeisenbank), Jan Kalandyk 
(Gemeinde Odenthal), Karl Heinz Burgmer 
(IG Dürscheid), Robert Lennerts 
(Bürgermeister Odenthal), Volker Wabnitz 
(Vorstand Raiffeisenbank)
vorne v.l.: Rita Molitor (IG Dürscheid), 
Michael Iwanzik (BIG Olpe)
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•  Informieren Sie Ihre Nachbarn vor-
her, oder laden Sie sie am besten 
gleich mit ein. Rauchbelästigung 
ist in jedem Fall zu vermeiden. Bei 
starker Rauchentwicklung oder bei 
Funkenflug muss das Feuer sofort 
gelöscht werden.

•  Bei starkem Wind, und bei lang-
anhaltender Trockenheit darf kein 
Feuer entzündet werden. 

•  Bei Feuern mit einem Durchmesser 
von über 2 m sind folgende Min-
destabstände einzuhalten: 

  200 m  von zusammenhängenden 
Ortschaften

  100 m von Wohngebieten
 100 m von Wald und Hecken
    50 m  von öffentlichen Verkaufsflä-

chen
   10 m von Wirtschaftswegen      
•  Beim Anzünden dürfen keineswegs 

Öle oder Benzin (Brandbeschleuni-
ger) verwendet werden. Diese Stof-
fe verunreinigen Luft und Boden. 
Verwenden Sie also lieber kleine 
Mengen Papier, Grillanzünder oder 
Holzspäne.

•  Geeignete Löschmittel sind stets 
griffbereit zu halten.  

•  Die Feuerhaufen sind erst kurz vor 
dem Verbrennen zusammen zu 
bringen, wenn zu erwarten ist, dass 
Vögel und Kleintiere im Haufen Un-
terschlupf suchen.       

•  Das Feuer ist ständig von 2 Perso-
nen, davon eine über 18 Jahre alt, 
zu beaufsichtigen. 

•  Der Verbrennungsplatz darf erst 
verlassen werden, wenn Feuer und 
Glut erloschen sind.

•  Verbrennungsrückstände sind un-
verzüglich in den Boden einzuarbei-
ten oder mit der Erde abzudecken.

Wer ein Feuer entzündet, ist für die Fol-
gen eines ggf. herbeigeführten Brand-
schadens verantwortlich und hat die 
Kosten eines Feuerwehreinsatzes zu 
zahlen!
Rechtsgrundlagen:
•  Landesimmissionsschutzgesetz 

(LImschG)
•  Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-

setz (KrW-/AbfG)
•  Allgemeinverfügung für die Beseiti-

gung pflanzlicher Abfälle durch Ver-
brennen des Rheinisch-Bergischen 
Kreises.

		Zurückschneidung von 
Bäumen, Hecken und 
Sträuchern an öffentlichen 
Straßen und Gehwegen

Aus gegebenem Anlass wollen wir 
Grundstückseigentümer und Nut-
zungsberechtigte von Grundstücken 
wieder einmal darauf hinweisen, dass 
Anpflanzungen (Bäume, Hecken, Bü-
sche, Sträucher und Ähnliches) an 

anderer Anbieter profitieren, wenn der 
Anbieter entsprechende Kapazitäten 
bei der Telekom einkauft.
Ansprechpartner bei der Gemeinde- 
verwaltung Odenthal:
Sven Brückner (mail brueckner@
odenthal.de, Tel. 02202 710136)

Rat und Verwaltung

		Die 4. Auflage des Senioren-
wegweisers „Älter werden 
in Odenthal“ ist da!

Aktualisiert und ganz neu aufgelegt er-
halten Sie ihn kostenlos im Bürgerbüro 
und in der Senioren- und Pflegebera-
tungsstelle der Gemeinde Odenthal.
Die Broschüre enthält wichtige Infor-
mationen für Senioren sowohl zu Be-
ratungs- und Hilfsangeboten, finanzi-
ellen Hilfen, Pflegeversicherungs- und 
gesetzlichen Sozialleistungen, als auch 
zu Freizeit-, Kultur- und Sportangebo-
ten rund um Odenthal.
 

		Informationen aus dem 
Ordnungsamt 
Verbrennen von Garten- 
abfällen

Sie wollen einen schönen Grillabend 
mit Freunden verbringen?
Sie wollen im Garten aufräumen und 
anschließend Gartenabfall verbrennen?
Sie wollen in der Dämmerung bei ei-
nem Lagerfeuer den Tag ausklingen 
lassen?
Dabei müssen Sie allerdings einiges 
beachten:
•  Osterfeuer dürfen nur am Samstag 

vor Ostern oder Ostersonntag in 
Rahmen öffentlicher Veranstaltun-
gen durchgeführt werden.

•  Es dürfen dazu nur unbehandelte 
Hölzer, trockenes Ast- u. Strauch-
werk, sowie ausgetrocknete Weih-
nachtsbäume verbrannt werden.

•  Nicht verbrannt werden dürfen 
häusliche Abfälle, Sperrmüll, Papier 
und Pappe, Kunststoffe, behandel-
tes Holz, Reifen und andere stark 
rauchentwickelnde Stoffe.

•  Bei Lagerfeuern darf nur trockenes 
Ast-, Spalt- oder Schnittholz ver-
wendet werden. Es dürfen keinerlei 
pflanzliche Abfälle verbrannt werden.

•  Anzeigepflicht eines Lagerfeuers 
bei Ihrer Gemeinde besteht ab einer 
Größe von 1,50 m Durchmesser.

•  Gefahren, Nachteile und Behinde-
rungen sind zu verhindern. Um eine 
Belästigung der Nachbarn in Gren-
zen zu halten, sollten Sie nur gele-
gentlich und zu bestimmten Anläs-
sen ein Feuer entzünden. 

mals als nicht attraktiv. Gleichzeitig er-
folgt eine Markt- und Bedarfsanalyse. 
Bürger und Unternehmen werden über 
den Status Quo und ihre Wünsche be-
fragt. Alle gesammelten Daten fließen 
in ein Konzept mit Handlungsempfeh-
lungen ein, um den Breitbandausbau 
voranzutreiben. Eine daraus abgelei-
tete Strategie könnte beispielsweise 
sein, die Ausweitung des Glasfaser-
netzes voranzutreiben. Teil der Stra-
tegie ist ebenfalls festzulegen, welche 
Förderkulisse gewählt werden soll. Es 
besteht die Möglichkeit, Telekommuni-
kationsunternehmen in für sie unwirt-
schaftlichen Gebieten beim Ausbau 
finanziell zu unterstützen. Eine andere 
Vorgehensweise besteht darin, den 
Infrastrukturausbau durch Dritte vor-
anzutreiben. Dafür könnte beispiels-
weise eine kommunale Betreiberge-
sellschaft gegründet werden, die den 
Ausbau und anschließenden Betrieb 
oder alternativ die Verpachtung dieses 
eigenen Telekommunikationsnetzes an 
Internet-Dienstanbieter ermöglicht. Für 
beide Ausbauvarianten gibt es Förder-
mittel von Bund und Land.  
Das Entwicklungskonzept für den 
Breitbandausbau soll im Sommer fer-
tiggestellt sein.
Ansprechpartner bei der Gemeinde- 
verwaltung Odenthal:
Sven Brückner (mail brueckner@
odenthal.de, Tel. 02202 710 136)

		Verbesserte Breitbandver-
sorgung im Vorwahlbereich 
02202

Ab sofort kann in einigen Bereichen 
von Odenthal mit bis zu 100 Megabit 
pro Sekunde (MBit/s) im Internet ge-
surft werden. Das neue Netz der Deut-
schen Telekom ist so leistungsstark, 
dass Telefonieren, Surfen und Fernse-
hen gleichzeitig funktionieren. Davon 
profitieren über 1700 Haushalte im Vor-
wahlbereich 02202 in Odenthal.
Die höheren Geschwindigkeiten im 
VDSL-Netz werden durch den Einsatz 
der Vectoring-Technik der Telekom 
möglich. Die neue Technik beseitigt 
die elektromagnetischen Störungen, 
die auf der Kupferleitung auftreten. 
Das Kupfer führt vom Multifunktions-
gehäuse, dem großen grauen Kasten 
am Straßenrand, in die Wohnung des 
Kunden. 
Interessenten für einen neuen An-
schluss informieren sich unter www.
telekom.de/schneller, welche Produkte 
an ihrem Wohnort möglich sind. Auch 
wer bereits einen DSL-Anschluss von 
der Telekom hat, kann die höheren 
Internetgeschwindigkeiten nutzen. In-
formationen unter 0800 330 1000. Al-
ternativ vor Ort: T-Shop Bergisch Glad-
bach, Hauptstr. 176, 51465 Bergisch 
Gladbach.
Von dem aktuellen Breitbandausbau 
der Telekom können auch die Kunden 
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Uhr. An Feiertagen ist die Kleiderkam-
mer geschlossen. Kurzfristige Änderun-
gen der Öffnungszeiten vorbehalten.
Kontakt: DRK, Tel.: 02174 - 4555
Aktuelle Infos unter: www.odenthal.de

		Scherf 
Tag der offenen Tür am 
02.07.2016 
Die Löschgruppe Scherf lädt 
zum „Tag der offenen Tür“ 
ins Gerätehaus 
Odenthal–Höffe ein.

Gegen 15.00 Uhr starten wir mit Ku-
chenbuffet, Leckereien vom Grill und 
gepflegten Getränken. 
Für die kleinen Gäste bieten wir eine 
Hüpfburg, Wasserschießen auf Pappka-
meraden, Lagerfeuer mit Stockbrot und 
Fahrzeugschau der Feuerwehrautos an.
Für die Erwachsenen wird Livemusik 
am Abend von der Gruppe „Volle Pulle“ 
ein Höhepunkt sein. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre/Eure Löschgruppe Scherf	

		Auch im CMS Pflege-
wohnstift St. Pankratius 
wurde begeistert Karneval 
gefeiert

Mit viel Spaß und großer Begeisterung 
wurde im CMS Pflegewohnstift St. Pan-
kratius die diesjährige Karnevalsfeier 
begangen. „Alaaf, lasst uns fröhlich 
feiern“ begrüßte Sarah Harig, Leiterin 
der Einrichtung, die gut gelaunten Be-
wohnerinnen und Bewohner. Das bunt 
geschmückte Bistro war bis auf den 
letzten Platz mit fantasievoll verklei-
deten Närrinnen und Narren besetzt. 
Frei nach dem Motto „Egal, ob alt oder 
jung, Karneval hält uns in Schwung“ 
wurde dann auch kräftig gefeiert.
Den Höhepunkt der Veranstaltung bil-
dete das Oberodenthaler Dreigestirn 
mit den Hoheiten Prinz Sven I., Jung-
frau Mona und Bauer René, die win-
kend im Bistro Einzug hielten und für 
ausgelassene Stimmung sorgten. Auch 
das Voiswinkeler Kinderdreigestirn mit 
ihrer Garde, den Spatzen, erfreute die 
Herzen der Bewohner. Es war eine 
fröhliche Veranstaltung, die beim spä-
teren Abendessen noch für viel Ge-
sprächsstoff sorgte.   

Getreu des Mottos „Egal, ob alt oder jung, 
Karneval hält uns in Schwung“ feierten 
die Seniorinnen und Senioren mit großer 
Begeisterung.

Wir suchen für diese Zeit Odenthaler 
Familien, die bereit sind, ein oder zwei 
französische Gäste – Jugendliche oder 
Erwachsene – aufzunehmen. Sprachbar-
rieren gibt es nicht, da die Teilnehmer am 
Partnerschaftstreffen so untergebracht 
werden, dass eine Verständigung zwi-
schen Gastgebern und Gästen möglich 
ist. Über eine Teilnahme der Gastfamilien 
am Geburtstagsprogramm würden wir 
uns selbstverständlich sehr freuen. Das 
Programm sieht Folgendes vor:
Donnerstag, 05. Mai: Ankunft und 
Empfang der französischen Gäste im 
Bürgerhaus / Herzogenhof.
Freitag, 06. Mai: Tagesausflug der Ju-
gendlichen ins Phantasialand Brühl. Die 
Erwachsenen besuchen Andernach mit 
Geysir-Zentrum und Geysir sowie den 
Weinort Leutesdorf. Ankunft der Mara-
thonläufer aus Cernay-la-Ville. Rustika-
ler Abend für alle auf dem Kochshof.  
Samstag, 07. Mai: Vormittags Hoch-
seilgarten Eikamp für Jugendliche. 
Planwagenfahrt für Jugendliche und 
Erwachsene u. a. mit Besuch der 
Straußenfarm Emminghausen sowie 
des Guts AmtmannScherf mit Reitvor-
führung. Festabend für alle mit viel Mu-
sik und anderen Überraschungen.  
Sonntag, 08. Mai: Boule-Turnier (Pétan-
que), Verabschiedungsfeier im Bürger-
haus, Abfahrt der französischen Freunde.
Neugierig geworden? Wir freuen uns 
auf eine E-Mail oder einen Anruf von 
Ihnen und sagen im Voraus herzlich 
danke und merci.
Kontakt: Christa Michalski-Tang,
Tel. 0 21 74 – 45 47,
komitee@cernay-odenthal.eu,
www.cernay-odenthal.eu

Festschrift 2016

		Neue Kleiderkammer in der 
Künstlerscheune

Seit dem 07.03. befindet sich die 
DRK-Kleiderkammer in der Künstler-
scheune in der Dorfstraße 7a. Diese 
ersetzt nicht nur die bisherige Kleider-
kammer des DRK, sondern soll auch in 
Kürze die Caritas-Kleiderkammer (ak-
tuell ansässig in der Bergisch Gladba-
cher Straße) beherbergen.
Eine Einweihungsfeier findet am 
03. April um 11:30 Uhr in den neuen 
Räumlichkeiten statt.
Öffnungszeiten
montags, 9:30–11:30 Uhr, freitags, 
9:30–11:30 Uhr, samstags, 11:00–14:00 

öffentlichen Straßen, Wegen und 
Gehwegen so zurückgeschnitten wer-
den müssen, dass die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs nicht beein-
trächtigt wird. Die Grundstückseigen-
tümer sind nach dem Straßen- und 
Wegegesetz für Nordrhein-Westfalen 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass von 
ihrem Grundstück keine Pflanzenteile 
in den Straßenraum einschließlich der 
Gehwege hineinragen. Beim Zurück-
schneiden der Pflanzen ist zu beach-
ten, dass folgende so genannte „Min-
destlichträume“ freizuhalten sind:
–  bei Straßen eine Höhe von mindes-

tens 4,50 Meter über der gesamten 
Fahrbahn sowie zusätzlich einem bei- 
derseitigen Randstreifen (Schramm-
bord) zwischen Straßenrand und 
der Anpflanzung von mindestens 
0,50 Meter;

–  bei Gehwegen eine Höhe von min-
destens 2,50 Meter;

–  an Straßeneinmündungen und Kreu-
zungen sind sämtliche Anpflanzun-
gen so niedrig zu halten (höchstens 
80 Zentimeter Höhe), dass jederzeit 
eine ausreichende Übersicht für den 
Kraftfahrer gegeben ist;

–  Verkehrszeichen und auch Straßenla-
ternen dürfen nicht verdeckt werden.

Die Anpflanzungen sind so zurückzu-
schneiden, dass die Verkehrszeichen 
von den Verkehrsteilnehmern ständig 
rechtzeitig ohne Sehbeeinträchtigung 
wahrgenommen werden können.
Wir bitten Sie deshalb, Ihre Grund-
stücke dahingehend zu überprüfen 
und gegebenenfalls entsprechende 
Missstände zu beheben. Weiterhin 
weisen wir darauf hin, dass z.B. Scha-
denersatz als Folge eines Unfalls, der 
durch (Sicht-)Behinderungen wegen 
Anpflanzungen entsteht, den Grund-
stückseigentümern gegenüber geltend 
gemacht werden kann.
Bei der Freihaltung von Gehwegen 
und Straßen sind während der Vege-
tationsperiode vom 01. März bis 30. 
September die Bestimmungen des 
Naturschutzgesetzes zu beachten. 
Demnach ist es in dieser Zeit verboten, 
Hecken, lebende Zäune, Bäume, Ge-
büsche etc. zu roden, oder auf andere 
Weise zu zerstören.

 Vereine und Initiativen

		20 Jahre Städtepartner-
schaft – ein Grund zum 
Feiern

Die Partnerschaft zwischen Odenthal 
und Cernay-la-Ville feiert 20. Geburts-
tag. Feiern Sie mit! Am Himmelfahrts-
wochenende vom 05. bis 08. Mai 2016 
hier bei uns in Odenthal. Ein Anlass für 
altbewährte und neue Begegnungen 
zwischen Deutschen und Franzosen, 
Odenthalern und „Cernaysiens“. 
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Liebe Odenthalerinnen und Odenthaler! 
 
Bereits die Premiere der diesjährigen Produktion der Theater-AG „GO on stage“ am 23.1.2008 zeigte eines deutlich: Der Jah-
resbeginn am Gymnasium Odenthal (GO) steht diesmal ganz im Zeichen von Theater, Kunst und Musik! Mit der Kunst-AG 
stellen wir in dieser Ausgabe deshalb erstmals eine der kreativen Arbeitsgemeinschaften des GO vor.  
 
Vorgestellt… 
 
Etliche Meter Stoff, große Mengen Pappmache, Bastelkleber, dut-
zende Pappschnäbel und Unmengen echter und teils sogar aus 
Shanghai importierter Vogelfedern. – Noch vor einem halben Jahr 
war für den Laien kaum vorstellbar, dass aus diesem Wirrwarr von 
Rohmaterialien derart naturgetreue und originelle Kostüme für die 
Piepmätze aus Aristophanes’ „Vögel“ (s.u.) werden würden. Die 
Arbeit der siebenköpfigen Kunst-AG, die zunächst vor allem im 
Stillen stattfindet, wurde in den drei Aufführungen der „Vögel“ ein-
drucksvoll in Szene gesetzt. Monatelange Detailstudien, Skizzen 
und Experimente mit Schminke und Nähmaschine waren nötig, um 
später die Mitglieder der Theater-AG naturgetreu in die verschie-
densten Vogelarten verwandeln zu können. Erst die akribische 
Arbeit der Künstlerinnen ließ den Pfau authentisch sein Rad im 
prächtigen Federkleid schlagen und verlieh den übrigen Vögeln mit 
langen Krallen, ausgefallenen Schnäbeln und Masken auf ihre je 
eigene Weise Glanz.  
Die Mädchen der Jahrgangsstufen 11 und 12, die sich unter der Leitung von Kunstlehrerin Ursula Lagler-Haese jeden Montag-
nachmittag (6.-8. Stunde) in den Kunsträumen treffen, arbeiten größtenteils schon seit sieben Jahren zusammen, würden sich aber 
über „Nachwuchs“ sehr freuen! Wer gerne künstlerisch aktiv werden und Erfahrungen im Bereich Bodypainting, Kostümdesign 
oder plastisches Gestalten sammeln möchte, ist herzlich willkommen! Als Dankeschön für die grenzenlose Kreativität und Aus-
dauer winkt der Kunst-AG nun ein professionelles Schminktraining, um ihre fabelhafte Arbeit noch weiter zu perfektionieren. 
                       Charlotte & Clara Bamberger 
 

Aufgeführt… 
 

 
 

Danke „GO on Stage“! 
 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala – so 
oder so ähnlich hörte man die begeis-
terten Theatergänger in Odenthal nach 
der Premiere des Theaterstücks „Die 
Vögel“ vor sich hin singen. Die Schau-
spieler der Theater-AG „GO on stage“ 
unter Leitung von Frank Schaffrath er-
zählten, tanzten und sangen die schrille 
Komödie frei nach Aristophanes. 
Zwei Abenteurer aus Athen ziehen los, 
um mit den schrägsten und buntesten 
Vögeln eine neue Stadt – Wolkenku-
ckucksheim – zu gründen. Während-
dessen toben auf dem Olymp amüsante 
Konflikte zwischen den Göttinnen, die 
ihre Macht durch Wiedehopf, Pfau, Kie-
bitz und Co bedroht sehen. Bei der ab-
schließenden Vogelhochzeit zwischen 
Göttin und Gefieder wurde das Publikum 
zum gemeinsamen „Fiderallala“ mitgeris-
sen. 
Die farbenfrohen und exotischen Kos-
tüme der Kunst-AG, die grandiose musi-

kalische Unterstützung des 12er Musik-
grundkurses unter Leitung von Musikleh-
rerin Eva Michaelis, die sogar selbst in 
die Tasten von Akkordeon und Klavier 
griff, die gekonnten Anspielungen auf 
den Odenthaler Schulalltag und natürlich 
die souveräne Leistung der Odenthaler 
Schauspieler führten wie gewohnt zu 
einer rundum gelungenen Darstellung 
und verliehen der antiken Komödie wahr-
lich Flügel.      Vanessa Steinkrüger & Tim Hilken 
 
Zurückgeblickt... 
 

Hereinspaziert!  
Tag der offenen Tür am GO 

 
Samstagmorgen, 1. Dezember 2007, 
9.00 Uhr: Immer mehr Menschen strö-
men in das Schulzentrum. Nein, sie 
haben sich nicht im Datum geirrt. Es ist 
Tag der offenen Tür am GO! 
Mit Wunderkerzen stimmungsvoll von der 
Einrad-AG eröffnet bot dieser Tag den 
Besuchern und Besucherinnen die Mög-
lichkeit, Einblick zu nehmen in das Leben 
und Lernen am GO: Neben dem Besuch 
von Unterrichtsmitschauen in den Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 11 und eindrucks-
vollen Experimenten in den Naturwissen-
schaften bestand auch die Möglichkeit, 
den „Kreativen“ des GO über die Schul-
ter zu schauen: Die verschiedenen The-
ater-AGs freuten sich über Besucher bei 
Werkstattproben, die Tanz-AG und der 
Sportkurs 13 zeigten indische Tänze, die 
Lust machten, sich beim Arbeitskreis 
„KulturWelten“ näher über unsere südin-
dische Partnerschule in Palliagaram zu 

informieren. Die Deutschkurse der Jahr-
gangsstufe13 zeigten gemeinsam mit der 
Klasse 8c Arbeiten rund um das Thema 
„Expressionismus“ und gestalteten eine 
bunte Ausstellung, die in Gedichten, 
Bildern und Filmen zu einem Streifzug 
durch die Mentalität jener Epoche einlud.  
Die Technikinteressierten konnten sich 
derweil in die 
Geheimnisse 
der digitalen Ta-
feln einweihen 
lassen. Informa-
tiklehrer Daniel 
Garmann (Foto) 
erklärte den 
Jüngsten den 
Umgang mit 
„Lego-Mind-
storms“, einer 
autonomen Pro-
grammierung für 
Legoroboter. Damit nach all diesen Ein-
drücken niemand zu hungern brauchte, 
stand die Jahrgangsstufe 13 mit einer 
umfangreichen Auswahl an Kuchen, 
Gebäck und Kaffee im PZ bereit. Die 
Stufe 11 führte die Gäste durch die Ge-
bäude und half tatkräftig beim Auf- und 
Abbau. Vielen Dank dafür! 
Der Erlös des am Nachmittag von der 
Schülervertretung organisierten Trödel-
markts ist für den Ausbau der Schule in 
Palliagaram bestimmt. Ein besonderes 
„Dankeschön“ geht hier an die Klasse 5d, 
die die Hälfte ihres erwirtschafteten Ge-
winns ebenfalls nach Südindien spendet.  

Katharina Krieger &  
Katharina Bamberger  

 

pr-ag@gymnasium-odenthal.de 
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Arbeit der Künstlerinnen ließ den Pfau authentisch sein Rad im 
prächtigen Federkleid schlagen und verlieh den übrigen Vögeln mit 
langen Krallen, ausgefallenen Schnäbeln und Masken auf ihre je 
eigene Weise Glanz.  
Die Mädchen der Jahrgangsstufen 11 und 12, die sich unter der Leitung von Kunstlehrerin Ursula Lagler-Haese jeden Montag-
nachmittag (6.-8. Stunde) in den Kunsträumen treffen, arbeiten größtenteils schon seit sieben Jahren zusammen, würden sich aber 
über „Nachwuchs“ sehr freuen! Wer gerne künstlerisch aktiv werden und Erfahrungen im Bereich Bodypainting, Kostümdesign 
oder plastisches Gestalten sammeln möchte, ist herzlich willkommen! Als Dankeschön für die grenzenlose Kreativität und Aus-
dauer winkt der Kunst-AG nun ein professionelles Schminktraining, um ihre fabelhafte Arbeit noch weiter zu perfektionieren. 
                       Charlotte & Clara Bamberger 
 

Aufgeführt… 
 

 
 

Danke „GO on Stage“! 
 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala – so 
oder so ähnlich hörte man die begeis-
terten Theatergänger in Odenthal nach 
der Premiere des Theaterstücks „Die 
Vögel“ vor sich hin singen. Die Schau-
spieler der Theater-AG „GO on stage“ 
unter Leitung von Frank Schaffrath er-
zählten, tanzten und sangen die schrille 
Komödie frei nach Aristophanes. 
Zwei Abenteurer aus Athen ziehen los, 
um mit den schrägsten und buntesten 
Vögeln eine neue Stadt – Wolkenku-
ckucksheim – zu gründen. Während-
dessen toben auf dem Olymp amüsante 
Konflikte zwischen den Göttinnen, die 
ihre Macht durch Wiedehopf, Pfau, Kie-
bitz und Co bedroht sehen. Bei der ab-
schließenden Vogelhochzeit zwischen 
Göttin und Gefieder wurde das Publikum 
zum gemeinsamen „Fiderallala“ mitgeris-
sen. 
Die farbenfrohen und exotischen Kos-
tüme der Kunst-AG, die grandiose musi-

kalische Unterstützung des 12er Musik-
grundkurses unter Leitung von Musikleh-
rerin Eva Michaelis, die sogar selbst in 
die Tasten von Akkordeon und Klavier 
griff, die gekonnten Anspielungen auf 
den Odenthaler Schulalltag und natürlich 
die souveräne Leistung der Odenthaler 
Schauspieler führten wie gewohnt zu 
einer rundum gelungenen Darstellung 
und verliehen der antiken Komödie wahr-
lich Flügel.      Vanessa Steinkrüger & Tim Hilken 
 
Zurückgeblickt... 
 

Hereinspaziert!  
Tag der offenen Tür am GO 

 
Samstagmorgen, 1. Dezember 2007, 
9.00 Uhr: Immer mehr Menschen strö-
men in das Schulzentrum. Nein, sie 
haben sich nicht im Datum geirrt. Es ist 
Tag der offenen Tür am GO! 
Mit Wunderkerzen stimmungsvoll von der 
Einrad-AG eröffnet bot dieser Tag den 
Besuchern und Besucherinnen die Mög-
lichkeit, Einblick zu nehmen in das Leben 
und Lernen am GO: Neben dem Besuch 
von Unterrichtsmitschauen in den Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 11 und eindrucks-
vollen Experimenten in den Naturwissen-
schaften bestand auch die Möglichkeit, 
den „Kreativen“ des GO über die Schul-
ter zu schauen: Die verschiedenen The-
ater-AGs freuten sich über Besucher bei 
Werkstattproben, die Tanz-AG und der 
Sportkurs 13 zeigten indische Tänze, die 
Lust machten, sich beim Arbeitskreis 
„KulturWelten“ näher über unsere südin-
dische Partnerschule in Palliagaram zu 

informieren. Die Deutschkurse der Jahr-
gangsstufe13 zeigten gemeinsam mit der 
Klasse 8c Arbeiten rund um das Thema 
„Expressionismus“ und gestalteten eine 
bunte Ausstellung, die in Gedichten, 
Bildern und Filmen zu einem Streifzug 
durch die Mentalität jener Epoche einlud.  
Die Technikinteressierten konnten sich 
derweil in die 
Geheimnisse 
der digitalen Ta-
feln einweihen 
lassen. Informa-
tiklehrer Daniel 
Garmann (Foto) 
erklärte den 
Jüngsten den 
Umgang mit 
„Lego-Mind-
storms“, einer 
autonomen Pro-
grammierung für 
Legoroboter. Damit nach all diesen Ein-
drücken niemand zu hungern brauchte, 
stand die Jahrgangsstufe 13 mit einer 
umfangreichen Auswahl an Kuchen, 
Gebäck und Kaffee im PZ bereit. Die 
Stufe 11 führte die Gäste durch die Ge-
bäude und half tatkräftig beim Auf- und 
Abbau. Vielen Dank dafür! 
Der Erlös des am Nachmittag von der 
Schülervertretung organisierten Trödel-
markts ist für den Ausbau der Schule in 
Palliagaram bestimmt. Ein besonderes 
„Dankeschön“ geht hier an die Klasse 5d, 
die die Hälfte ihres erwirtschafteten Ge-
winns ebenfalls nach Südindien spendet.  

Katharina Krieger &  
Katharina Bamberger  

 

pr-ag@gymnasium-odenthal.de 
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rangen Julia Sander (Jg. 2007-09) Platz 
zwei und Katja Sonneborn (2006) Rang 
drei. Auch die „Bambinis“ setzten sich 
gegen die Konkurrenz gut durch. Pau-
line Schwibbe (2010) sprang auf den 
zweiten Platz und Laura Korus (2011) 
auf den sechsten.
Kontakt: 
Turn-Verein Blecher 1904 e.V.
Tel.: 02174/40934, Fax: 02174/892617
tvblecher@googlemail.com

Hans Gehrke (Vorsitzender des 
TV Blecher), Alfred Breidbach, 
Marlene Kerp, Hansdieter Herzog 
(Vorsitzender des Ältestenrates) v.li.

Trampolin: Bei den Offenen Hückes-
wagener Stadtmeisterschaften kamen 
von zwanzig mitgereisten TurnerInnen 
sechszehn ins Finale. Elf Medaillen 
nahmen sie aus den Wettkämpfen mit 
heim. Maria Büsch (W4), Madeleine 
Remmert (W5) und Henry Braaf (M6) 
wurden mit Gold belohnt, Lara Steina-
cker (W4), Lisa Bahr (W5) und Jana Ko-
rus (W6) mit Silber und Isabel Kleban 
(W6) sowie Florian Bahr (M4) mit Bron-
ze. Bei den Rahmenwettkämpfen er-

		Erfolgsgeschichten vom 
TV Blecher

Badminton: Bei den Bezirksvorent-
scheidungen im Dezember 2015 in Re-
frath qualifizierte sich Lina Rudolph im 
Mädcheneinzel U11 für die Westdeut-
schen Meisterschaften. Ben Heibach 
stand beim Jungeneinzel U13 auf der 
Nachrückerliste. Bei den Westdeut-
schen Meisterschaften in Oberhau-
sen-Osterfeld im Januar 2016 erreichte 
Lina dann auch auf Anhieb das Viertelfi-
nale. In diesem Wettkampf unterlag sie 
Cara Siebrecht vom TSV Heimaterde 
Mühlheim. Durch ihre Viertelfinalteilnah-
me im Mädcheneinzel U11 zählt Lina 
nun zu den acht Besten im Westen.

Lina Rudolph, Viertelfinalteilnehmerin, 
Westdeutsche Meisterschaften 2016

Leichtathletik: Bei den U14 bis U16 
Kreismeisterschaften des Leichtathle-
tik Verbandes Oberberg in Leverkusen 
im Januar 2016 präsentierten sich die 
Nachwuchssportler recht gut. Hannah 
Dempwolff nahm zwei Kreismeisterti-
tel mit nach Hause. Beim Weitsprung 
reichte die Weite von 4,58 m und beim 
60 m Sprint 8,53 sec. Nina Hüls hol-
te sich den Titel beim 800 m Lauf der 
W15. Vizemeisterin der W14 im Ku-
gelstoßen wurde Mara Valentin mit 7,75 
m und Caroline Schulenburg (W15) be-
legte Platz drei. Beim Weitsprung W14 
überzeugte Charlotte Herfs mit 3,97 m.

Nina Hüls, Kreismeisterin 800 m Lauf

Bei der Verleihung der Sportabzeichen 
durch den Gemeindesportverband wur-
den zwei verdiente Mitglieder des Ver-
eins besonders geehrt. Marlene Kerp 
und Alfred Breidbach erhielten jeweils 
ihr 50. Abzeichen. Der TV Blecher hat 
beiden viel zu verdanken, denn sie wa-
ren maßgeblich beim Aufbau beteiligt.

Trampolin-Mannschaft bei den 
Hückeswagener Stadtmeisterschaften
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  Mögliches Vorkommen von pla-
nungsrelevanten Arten (Vögel), so-
wie Nahrungshabitat für Vögel.

2.  Landschaftspflegerischer Fachbei-
trag: Ermittlung und Bewertung der 
relevanten Landschaftspotentiale. 
Ermittlung von Art und Umfang der 
zu erwartenden Eingriffe; Auswir-
kungen der Planung auf die Land-
schaftspotentiale/Schutzgüter.

 •  Themen: Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanzierung, Bestands-
plan, Maßnahmenplan

 •  Insbesondere betroffene Umwelt-
belange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 
1 a BauGB: Pflanzen, Boden

III.  Stellungnahmen von Fachbehör-
den und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange aus der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) 
BauGB

1.  Stellungnahme der Artenschutzbe-
hörde des Rheinisch-Bergischen 
Kreises vom 29.12.2015

 •  Themen: Artenschutzprüfung 
(ASP Stufe I)

 •  Insbesondere betroffene Umwelt-
belange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a 
BauGB: Landschaft

   Hinweis, dass auf den betroffenen 
Flächen hinsichtlich möglicher 
Gehölzrodungen die Verbotstat-
bestände gemäß § 44 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz einzuhal-
ten sind.

IV.   Stellungnahme von Bürgerinnen 
und Bürgern aus der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 (1) BauGB sowie nachträgliche 
Ergänzungen, dokumentiert in der

1.  Anregung vom 29.12.2015 zum 
Bebauungsplanentwurf der 1. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 18 
-Blecher, Eifgenstraße-

• Thema: Landschaftsschutz
•  Insbesondere betroffene Umwelt-

belange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a 
BauGB: Landschaft

Die vorhandenen umweltbezogenen 
Informationen und die nach Einschät-
zung der Gemeinde Odenthal wesent-
lichen umweltbezogenen Stellungnah-
men werden ausgelegt. Es handelt sich 
dabei um die vorstehend aufgelisteten 
Dokumente I – IV.
Neben der Offenlegung im Geschäfts-
bereich III -Bauen & Technische Diens-
te- der Gemeinde Odenthal kann die 
Bekanntmachung auch im Internet un-
ter www.odenthal.de/hauptnavigation/
buerger/bauen-wohnen/bekanntma-
chungen-aktuelle-verfahren eingese-
hen werden.
Es wird auf den § 47 (2a) Verwaltungs-
gerichtsordnung hingewiesen. Hier-
nach ist in einem späteren Normenkon-
trollverfahren der Antrag einer Person 
zu einem Bebauungsplan unzulässig, 
wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die 

thal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags 
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Während der Auslegungsfrist können 
zur Planung schriftliche Stellungnah-
men vorgebracht oder im Geschäfts-
bereich III -Bauen & Technische 
Dienste- der Gemeinde Odenthal zur 
Niederschrift erklärt werden. Nicht 
fristgerechte abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung 
über die Änderung des Bebauungs-
plans unberücksichtigt bleiben.
Offengelegt werden
•  Der Entwurf des Planes und die Be-

gründung einschließlich Umweltbe-
richt, der landschaftspflegerische 
Fachbeitrag und die Artenschutz-
prüfung Stufe I

•  Die vorhandenen umweltbezoge-
nen Informationen und die wesent-
lichen bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen.

Folgende Arten umweltbezogener In-
formationen und wesentliche bereits 
vorhandene umweltbezogene Stel-
lungnahmen sind bei der Gemeinde 
Odenthal verfügbar:
I.  Begründung einschließlich Um-

weltbericht zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 18 -Blecher, 
Eifgenstraße- 

  In der Begründung nebst Umwelt-
bericht werden u.a. die Bestands-
situation und die Auswirkungen 
der Planung auf die Schutzgüter 
Mensch, Pflanzen und Tiere, Bo-
den, Wasser, Klima/Luft, Kultur und 
sonstige Sachgüter und deren 
Wechselwirkungen und Wirkungs-
gefüge untereinander sowie die 
geplanten Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen 
untersucht und bewertet. Grund-
lage dafür bilden die nachfolgend 
näher beschriebenen Fachbeiträge, 
Gutachten und Stellungnahmen.

II.  Fachgutachten und fachgutachter-
liche Stellungnahme zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 18 
-Blecher, Eifgenstraße-

1.  Artenschutzprüfung Stufe I: Vor-
prüfung zur 1. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 18 -Blecher, 
Eifgenstraße-

  Planungsgruppe Grüner Winkel, 
Nümbrecht, Oktober 2015

 • Themen: Artenschutz
 •  Insbesondere betroffene Umwelt-

belange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a, 
BauGB: Pflanzen und Tiere/Biolo-
gische Vielfalt

Bekanntmachungen

		Veröffentlichung gemäß 
§ 24 Abs. 3 Satz 2 des 
Gesetzes über die kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit 
–GKG– vom 01.10.1979 
in der aktuellen Fassung

Die Stadt Wermelskirchen und die Ge-
meinde Odenthal haben eine öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung über die 
Übernahme von Aufgaben nach dem 
Sozialgesetzbuch XII – Heranziehung 
von Unterhaltspflichtigen – geschlossen.
Die Bekanntmachung gem. § 24 Abs. 3 
GKG erfolgte im Amtsblatt für den Rhei- 
nisch-Bergischen Kreis am 02.02.2016.

Odenthal, den 03.02.2016
gez. Lennerts
Bürgermeister
 
 
 
 

		Bekanntmachung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi-
ger Fachausschuss hat in seiner Sit-
zung am 28.01.2016 folgenden Be-
schluss gefasst:
–  Für die 
  1. Änderung des Bebauungsplans 

Nr. 18 -Blecher, Eifgenstraße-  
  wird die öffentliche Auslegung ge-

mäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB be-
schlossen.

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
−  Umwandlung einer allgemeinen 

Wohngebietsfläche (WA) in Son-
dergebietsfläche mit der Zweck-
bestimmung Freizeit, Erholung, 
Saunabetrieb im Bereich der Eif-
genstraße 38 im Ortsteil Blecher.

Die Abgrenzung des Bereichs der 
1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 18 -Blecher, Eifgenstraße- ist aus 
dem nachfolgend abgedruckten Über-
sichtsplan zu ersehen.
Innerhalb des Bebauungsplangebiets 
liegen die folgenden Flurstücke:
Gemarkung Unterodenthal, Flur 4
Teile der Flurstücke 635/373, 636/373, 
637/373 und 2091.
Gemäß § 3 (2) BauGB wird hiermit be-
kanntgegeben:
Der vorgenannte Entwurf zur Bebau-
ungsplanänderung einschließlich der 
Begründung inkl. Umweltbericht, den 
landschaftspflegerischen Fachbeitrag 
und die Artenschutzprüfung Stufe I lie-
gen in der Zeit von
Dienstag, den 29.03.2016 bis ein-
schließlich Mittwoch, den 04.05.2016
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Oden-
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3.  Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1

  Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes 
kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.“

Odenthal, den 22. Februar 2016
Der Bürgermeister
gez.:  Lennerts

 
 

		Bekanntmachung 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB) zur 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 59 
-Neschen-Krämersgasse- 

Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi-
ger Fachausschuss hat in seinen Sit-
zungen am 04.12.2014 folgenden Be-
schluss gefasst:
 –  Der Ausschuss für Planen und Bau-

en beschließt die Aufstellung der 
1. Änderung des Bebauungsplans 

50 -Heiderhof- gemäß § 10 Abs. 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in Kraft.
Hinweise:
Die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes 50 -Heiderhof- wird während der 
Dienststunden 
montags bis donnerstags
 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags
 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Oden-
thal, Altenberger-Dom-Straße 29, zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.
Auf die Rechtsfolgen der nachste-
henden Bestimmungen des Bauge-
setzbuchs und der Gemeindeordnung 
NRW wird hingewiesen:
1.  Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 sowie Abs. 4:
 „(3)  Der Entschädigungsberechtig-

te kann Entschädigung verlan-
gen, wenn die in §§ 39 bis 42 
bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt.

 (4)   Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird.“

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:
 „(1) Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

 2.  eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

 3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a beachtlich sind.“

sie im Rahmen der öffentlichen Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen 
können.

Odenthal, den 18.02.2016
gez.: Lennerts
Bürgermeister

 
 

		Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten 
der 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 50 
-Heiderhof-

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat 
in seiner Sitzung am 15.12.2015 die 
1. Änderung des Bebauungsplanes 50 
-Heiderhof- gemäß § 10 Baugesetz-
buch als Satzung beschlossen. Dem 
Bebauungsplan sind beigefügt eine 
Begründung und ein Umweltbericht.
Planziel
Mit der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 50 -Heiderhof- soll eine Än-
derung hinsichtlich der Zulässigkeit 
eines Flachdaches beantragt werden.
Der Geltungsbereich ist im nachfol-
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemein-
de beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma-
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut 
der Satzung mit dem Ratsbeschluss 
vom 15.12.2015 übereinstimmt und 
die Bekanntmachung dem Verfahren 
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der geltenden 
Bekanntmachungsverordnung vom 
26.08.1999 (GV NW S. 516/SGV NW 
2023) entspricht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
1. Änderung des Bebauungsplanes 
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Hinweise:
Die 1. Ergänzung der Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil -Grimberg- wird während der 
Dienststunden 
montags bis donnerstags
 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Oden-
thal, Altenberger-Dom-Straße 29, zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.
Auf die Rechtsfolgen der nachste-
henden Bestimmungen des Bauge-
setzbuchs und der Gemeindeordnung 
NRW wird hingewiesen:
1.  Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 sowie Abs. 4:
 „(3)  Der Entschädigungsberechtig-

te kann Entschädigung verlan-
gen, wenn die in §§ 39 bis 42 
bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt.

 (4)   Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird.“

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:
 „(1) Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

 2.  eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

 3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a beachtlich sind.“

Während dieses Zeitraums wird im Ge-
schäftsbereich III -Bauen & Technische 
Dienste- der Gemeinde Odenthal die 
Gelegenheit geboten, die Planung zu 
erörtern und sich hierzu zu äußern.
Neben der Offenlegung im Geschäfts-
bereich III -Bauen & Technische Diens-
te- der Gemeinde Odenthal kann die 
Bekanntmachung auch im Internet un-
ter www.odenthal.de/hauptnavigation/
buerger/bauen-wohnen/bekanntma-
chungen-aktuelle-verfahren eingese-
hen werden.

Odenthal, den 22. Februar 2016
gez.: Lennerts
Bürgermeister
 
 
 

		Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten der 
1. Ergänzung der Satzung 
nach § 34 Abs. 4 Baugesetz-
buch (BauGB) für den im 
Zusammenhang bebauten 
Ortsteil -Grimberg-

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat in 
seiner Sitzung am 15.12.2015 die 1. Er-
gänzung der Satzung nach § 34 Abs. 4 
Baugesetzbuch (BauGB) für den im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil -Grim-
berg- gemäß § 10 Baugesetzbuch als 
Satzung beschlossen. 
Der Innenbereichssatzung ist beigefügt 
eine Begründung.
Planziel
Mit der 1. Ergänzung der Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil -Grimberg- soll für den süd-
westlichen Bereich der Ortslage Grim-
berg ein Antrag auf Einbeziehung in 
den Satzungsbereich gestellt werden, 
um ein altersgerechtes Wohnhaus zu 
errichten.
Der Geltungsbereich ist im nachfol-
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemein-
de beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma-
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut 
der Satzung mit dem Ratsbeschluss 
vom 15.12.2015 übereinstimmt und 
die Bekanntmachung dem Verfahren 
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der geltenden 
Bekanntmachungsverordnung vom 
26.08.1999 (GV NW S. 516/SGV NW 
2023) entspricht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
1. Ergänzung der Satzung nach § 34 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) für den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
-Grimberg- gemäß § 10 Abs. 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) in Kraft.

Nr. 59 -Neschen-Krämersgasse- 
gem. § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buches.

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
 −  Ausweisung einer überbau-

baren Fläche im Bereich der 
Scheurener Straße 16 im Orts-
teil Neschen

Die Abgrenzung des Bereichs der 
1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 59 -Neschen-Krämersgasse- ist 
aus dem nachfolgend abgedruckten 
Übersichtsplan zu ersehen.
Innerhalb des Bebauungsplangebiets 
liegen die folgenden Flurstücke:
Gemarkung Oberodenthal, Flur 4
Flurstück 1822-1826
Teile der Flurstücke 1451 und 1452.
Hierzu wird nun die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden gem. 
§ 3 (1) und gem. § 4 (1) BauGB durch-
geführt.
Die vorgenannten Entwürfe zu der Be-
bauungsplanänderung einschließlich 
der Begründung inkl. Umweltbericht, 
landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
und die artenschutzrechtliche Prüfung 
liegen in der Zeit von
Dienstag, den 29.03.2016 bis ein-
schließlich Mittwoch, den 04.05.2016
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Oden- 
thal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Der Geschäftsbereich III -Bauen & 
Technische Dienste- der Gemeinde 
Odenthal informiert dort über Hinter-
grund und Zielsetzung sowie über die 
voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung.
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nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.“

Odenthal, den 22. Februar 2016
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

3.  Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1

  Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes 
kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung 
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21.008.00
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